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TTKV Harburg-Land e.V.
Formular zur Beantragung einer Spielgemeinschaft im Jugendbereich
Stand: 01.03.2010

Beantragung einer Spielgemeinschaft im 
TTKV Harburg-Land e.V. für eine Spielzeit

Auszug aus der WO Abschnitt D 11.2:

c.a „Spielgemeinschaften sollen dazu dienen, Vereinen im Falle eines Spielermangels die

Fortsetzung des Spielbetriebes zu ermöglichen. Sie können nur Notgemeinschaften auf Zeit

sein. Eine Spielgemeinschaft darf deshalb nur für jeweils eine Spielzeit beantragt werden.

Wiederholungsanträge sind zulässig. Die an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine

bleiben bestehen, und die Spieler bleiben Mitglied dieser Vereine.“
c.b Spielgemeinschaften zum Zweck einer Leistungssteigerung oder eines eventuellen Aufstiegs

in eine höhere Spielklasse sind nicht zulässig. Sofern eine Spielgemeinschaft am Saisonende

einen zum Direktaufstieg oder zum Relegationsaufstieg in eine Qualifikationsliga

berechtigenden Tabellenplatz erreicht hat, darf weder die Spielgemeinschaft noch einer der

beiden daran beteiligten Vereine den Aufstieg wahrnehmen. Das gilt gleichermaßen für die

Teilnahme an Bezirksmannschaftsmeisterschaften und weiterführenden Mannschaftsmeisterschaften.

Die Spielgemeinschaft wird beantragt nur für die Spielzeit:

Name des Vereins unter dem die Spielgemeinschaft antreten soll (‚federführender Verein’):
Name des anderen Vereins:
Mit dem Einreichen des Formular bestätige ich, geprüft zu haben, dass der nicht federführende Verein keine Mannschaft in der selben Altersklasse melden kann und im Altersbereich keine 6 Spieler des gleichen Geschlechts hat. Bei einer Schülermannschaft heißt dies auch, dass er selbst bei Zusammenlegung der Schüler A, Schüler B und Schüler C keine 6 Spieler des gleichen Geschlechts zusammen bekommt. 
Name des Antragstellers:
Name der Person des anderen Vereins, mit der die SG vereinbart wurde:
Auszug aus der WO Abschnitt D 11.2:

c.c Spielgemeinschaften können in den Altersklassen männliche Jugend, weibliche Jugend,

Schüler A, Schülerinnen A, Schüler B, Schülerinnen B, Schüler C bzw. Schülerinnen C

gebildet werden. An einer Spielgemeinschaft sind genau zwei Vereine bzw. TT-Abteilungen

beteiligt. Ein Verein, der in einer Spielzeit in einer Altersklasse eine Spielgemeinschaft mit

einem anderen Verein eingeht, darf in dieser Spielzeit in den anderen Altersklassen nur mit

demselben Verein, aber nicht mit einem oder mehreren anderen Vereinen Spielgemeinschaften

eingehen. Die beiden an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine bzw. Abteilungen

müssen demselben Kreisverband angehören.

c.d Voraussetzung für die Bildung einer Spielgemeinschaft in einer der acht genannten

Altersklassen ist, dass mindestens einer der beiden Vereine bzw. Abteilungen keine

Mannschaft in dieser Altersklasse hat und über weniger als sechs Spieler des gleichen

Geschlechts in dieser Altersklasse verfügt. Für die Prüfung der Spieleranzahl werden alle

Schüler-Altersklassen (A, B und C) einerseits bzw. Schülerinnen-Altersklassen (A, B und C)

andererseits zusammengefasst.

c.e Sofern einer der beiden an einer Spielgemeinschaft in einer Altersklasse beteiligten Vereine

bzw. Abteilungen eine Mannschaft in dieser Altersklasse hat oder über sechs Spieler des

gleichen Geschlechts in dieser oder allen jüngeren Altersklassen verfügt, wird die

Spielgemeinschaft in dieser Altersklasse unter dem Namen dieses Vereins geführt, der fortan

als federführender Verein gilt. Andernfalls haben die beiden Vereine sich auf den

federführenden Verein zu einigen. Alle Mannschaften des federführenden Vereins dieser

Altersklasse werden fortlaufend durchnummeriert, und nur die Mannschaften mit Spielern

beider Vereine werden durch den Namenszusatz „SG“ als Spielgemeinschaft

gekennzeichnet. Sofern die Spielgemeinschaft in der Folgesaison nicht fortgesetzt wird,

gehen die Rechte auf Spielklassenzugehörigkeit auf den federführenden Verein über.

c.g Nach dem 15. Juni meldet der Kreis-Admin die beantragten Spielgemeinschaften unter

Nennung des federführenden Vereins, des anderen beteiligten Vereins und der betroffenen

Altersklassen an die TTVN-Geschäftsstelle. Diese prüft die Einhaltung der für

Spielgemeinschaften geltenden Vorschriften und führt im positiven Falle die erforderlichen

administrativen Vorbereitungen auf der Internet-Plattform des TTVN (click-TT) durch.

c.h Die Bearbeitung von Spielgemeinschaften ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt pro

Verein und Altersklasse 10,- € pro Spielzeit. Sie wird vom TTVN erhoben.

c.i In einer Altersklasse, für die eine Spielgemeinschaft zweier Vereine bzw. Abteilungen

gebildet worden ist, ist die Mannschaftsmeldung vom federführenden Verein durchzuführen.

Dabei sind die Spieler beider Vereine der Spielgemeinschaft so zu behandeln, als würden sie

alle zum federführenden Verein gehören. Sie dürfen in beliebig vielen verschiedenen

Mannschaften dieser Altersklasse gemeldet werden, die unterhalb der Bezirksebene spielen.

c.j Der für eine Altersklasse federführende Verein ist für die Einhaltung der Bestimmungen der

Satzungen und Ordnungen sowie für die Einhaltung von Verpflichtungen gegenüber dem

Kreisverband verantwortlich.

c.k Spieler einer Spielgemeinschaft dürfen nur in dem Verein als Jugendersatzspieler gemeldet

werden, für den sie spielberechtigt sind, nicht aber in dem anderen an der Spielgemeinschaft

beteiligten Verein.

c.l Spieler einer Spielgemeinschaft dürfen im Nachwuchsbereich nur in dem Verein als

Ersatzspieler eingesetzt werden, für den sie spielberechtigt sind, und in höheren

Mannschaften der Spielgemeinschaft.

In einer Spielgemeinschaft dürfen als Ersatzspieler alle in der Mannschaftsmeldung des

federführenden Vereins aufgeführten Spieler tieferer Mannschaften eingesetzt werden, die

keinen Sperrvermerk haben.

c.n In den Altersklassen männliche Jugend, Schüler A, Schüler B und Schüler C dürfen auch

Spielgemeinschaften mit weiblichen Aktiven gebildet werden. Dabei sind die Höchstgrenzen

gemäß WO/AB, Abschnitt A, Ziffer 11.7 a.c und alle sonstigen Vorschriften über gemischte

Mannschaften einzuhalten.






Das Formular ist beim Kreisjugendwart bis spätestens 15.Juni für die Folgesaison abzugeben


